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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Bogdan-Stefan Cuja, Bismarckstr. 47, 
45128 Essen, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005199381/45 am 22.09.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 22.09.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 20.10.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 L a d e m a c h e r 
 
 
 
 
 

 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Ozan Calis, Südring 47, 42579 Heili-
genhaus, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005201108/39 am 06.10.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 06.10.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.211, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 10.10.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 S m o l a 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Dilek Ergüney, Urdenbacher Dorfstr. 
6, 40593 Düsseldorf, unter dem Aktenzeichen 
32-32.4.006232701/25 am 04.10.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 04.10.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 11.10.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 H e i l m a n n 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Bilal Salem Echedly, Nauheimer Str. 
80, 70372 Stuttgart, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005200134/35 am 18.08.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 18.08.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 25.10.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 R i n g e l e r  
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Frank Jansen, Kämpchenstr. 1, 45468 
Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 
32-32.4.005203108/65 am 24.10.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 24.10.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 24.10.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K o b e r l i n g  
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Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfügung 
 

Die an nachstehend aufgeführten Empfänger ge-
richtete Ordnungsverfügung der Stadt Mülheim 
an der Ruhr konnte nicht zugestellt werden, da 
der Wohnsitz des Empfängers nicht bekannt ist: 
 
Axel August Friedrich Haak, geb.: 14.03.1940, 
zuletzt gemeldet in 45481 Mülheim an der Ruhr, 
AZ 32-13.14.03.537/16, Datum der Ordnungs-
verfügung: 12.10.2016. 
 
Die Ordnungsverfügung vom 12.10.2016 wird 
hiermit nach § 15 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 03.07.1952 (BGBl. !, S. 379) öffent-
lich zugestellt. 
 
Die Ordnungsverfügung vom 12.10.2016 kann 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt, Am Rathaus 1, Zimmer 
C.303 eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 19.02.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 B r o d e r e c k 
 
 
 

Öffentliche Zustellung von 
Gewerbesteuermessbescheiden 

 
Die Gewerbesteuermessbescheide für das Jahr 
2012 bis 2015 sowie die Gewerbesteuerbescheide 
für 2014 und 2015 mit dem Aktenzeichen 24-
5.1/2216158000001 für Tuncay Coskunoglu kön-
nen nicht zugestellt werden, weil dessen An-
schrift unbekannt ist.. 
 
Die Bescheide werden deshalb hierdurch gemäß 
§ 1 des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung 
mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes öf-
fentlich zugestellt. Die Bescheide können von 
dem Betroffenen im Rathaus, Am Rathaus 1, 
45468 Mülheim an der Ruhr, Fachbereich Finan-
zen, Team Gemeindesteuern, Am Rathaus 1, 
45468 Mülheim an der Ruhr, Zimmer B.93, ein-
gesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 20.10.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 C a s t o r 
 

Ungültigkeitserklärung eines kleinen  
Dienstsiegels der Stadt Mülheim an der Ruhr 

 
Das kleine Dienstsiegel Nr. 8a der Stadt Mülheim 
an der Ruhr ist in Verlust geraten. Das vorge-
nannte Dienstsiegel hat einen Durchmesser von 2 
cm. 
In der oberen Hälfte befindet sich im äußeren 
Kreis „Stadt“ sowie rechts und links davon die 
„Ziffer 8a“; in der unteren Hälfte „Mülheim an der 
Ruhr“. In der Mitte ist das Stadtwappen. 
Das Dienstsiegel wird hiermit für ungültig erklärt. 
Sollte das Dienstsiegel gefunden werden, bitte 
ich das Personal- und Organisationsamt zu be-
nachrichtigen. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 07.10.2016
  
 Der Oberbürgermeister  
 I. A. 
 
  W a h l 



 

 

Erste Änderungssatzung vom 11.10.2016 zur 

Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen 

in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung) 

vom 16.12.2015 

 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. 07.1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NW. S. 496), der §§ 8 und 9 des Abfallgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.06.1988 (GV. NW. S. 250) - Landesabfallge-

setz-, zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 21.03.2013 (GV. NW. S. 148), 

in Ausführung des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der um-

weltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz- KrWG) vom 

24.02.2012 (BGBl. I S. 212), zul. geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 04.04.2016 

(BGBl. I S.569) und aufgrund des § 86 Abs. 1 Nr. 4 der Bauordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NW. S. 256), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.05.2014 (GV. NRW. S.294) hat der 

Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung am 22.09.2016 folgende Satzung be-

schlossen: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Die Anlage 1 zur Satzung wird durch eine Neufassung ersetzt. 

 

 

Artikel 2 

 

In der Anlage 2 zur Satzung wird  

Nr. 66   Rathausmarkt neben der Abfallpresse 

ersatzlos aus der Liste der Standplätze für Altglas-, Altpapier- und Altbatterie-

Sammelbehälter gestrichen. 

Nr. 33   Goetheplatz ist eingefügt worden. 

Die Nummerierung ist entsprechend angepasst worden. 

 

Artikel 3 

 

Im § 6 Abs. 3 wird die Bezugnahme auf § 23 in § 24 geändert. 
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Artikel 4 

 

Im § 23 Abs.1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Außerdem sind nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz Händler mit einer Verkaufs-

fläche von mindestens 400 m² zur kostenlosen Annahme von Kleingeräten verpflichtet; für 

diese Händler besteht bei Kauf eines Neugeräts eine Rücknahmepflicht für das Altgerät.“ 

 

Artikel 5 

 

Im § 31 Abs. 1 Nr. 1.3 wird die Bezugnahme auf § 23 in § 24 geändert. 

 

Artikel 6 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für die Stadt Mülheim 

an der Ruhr in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Anlage 1 der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseiti-

gung von Abfällen in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung) vom 

16.12.2015 außer Kraft. 
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Anlage 1 der Abfallwirtschaftssatzung 

 

Liste der ausgeschlossenen Abfälle (gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung-AVV) 

 
01 Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und 

chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen 

01 01 Abfälle aus dem Abbau von Bodenschätzen 
01 01 01 Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen 

01 01 02 Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen 

01 03 Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Boden-
schätzen 

01 03 04* Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von sulfidischem Erz 

01 03 05* Andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten 

01 03 06 Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen 

01 03 07* Andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung 
von metallhaltigen Bodenschätzen 

01 03 08 Staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 fallen 

01 03 09 
01 03 10* 

Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Abfällen, die unter 01 03 10 fallen 
Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung, der gefährliche Stoffe enthält, mit Ausnahme der un-
ter 01 03 07 genannten Abfälle 

01 03 99 Abfälle a. n. g. 

01 04 Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhalti-
gen Bodenschätzen 

01 04 08 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen 

01 04 09 Abfälle von Sand und Ton 

01 04 11 Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 
fallen 

01 04 12 Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen 

01 04 99 Abfälle a. n. g. 

01 05 Bohrschlämme und andere Bohrabfälle 
01 05 04 Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen 

01 05 05* Ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle 

01 05 06* Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

01 05 07 Barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 
fallen 

01 05 08 Chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 
06 fallen 

01 05 99 Abfälle a. n. g. 

02 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fi-
scherei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln 

02 01 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fi-
scherei 

02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft 

02 02 Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nah-
rungsmitteln tierischen Ursprungs 

02 02 01 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen 

02 02 04 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 

02 02 99 Abfälle a. n. g. 

02 03 Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, 
Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe- 
und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und Fermentierung von Melasse 

02 03 02 Abfälle von Konservierungsstoffen 

02 03 03 Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln 

515



02 03 05 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 

02 03 99 Abfälle a. n. g. 

02 04 Abfälle aus der Zuckerherstellung 
02 04 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 

02 04 99 Abfälle a. n. g. 

02 05 Abfälle aus der Milchverarbeitung 
02 05 02 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 

02 05 99 Abfälle a. n. g. 

02 06 Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren 
02 06 02 Abfälle von Konservierungsstoffen 

02 06 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 

02 06 99 Abfälle a. n. g. 

02 07 Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, 
Tee und Kakao) 

02 07 01 Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials 

02 07 03 Abfälle aus der chemischen Behandlung 

02 07 05 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 

02 07 99 Abfälle a. n. g. 

03 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, 
Papier und Pappe 

03 01 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln 
03 01 99 Abfälle a. n. g. 

03 02 Abfälle aus der Holzkonservierung 
03 02 05* andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 

03 02 99 Holzschutzmittel a. n. g. 

03 03 Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe 
03 03 09 Kalkschlammabfälle 

04 Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie 
04 01 Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie 

04 01 02 geäschertes Leimleder 

04 01 03* Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase 

04 01 04 chromhaltige Gerberei brühe 

04 01 05 chromfreie Gerbereibrühe 

04 02 Abfälle aus der Textilindustrie 

04 02 10 organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse) 

04 02 19* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

04 02 20 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 
19 fallen 

04 02 99 Abfälle a. n. g. 

05 Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse 

05 01 Abfälle aus der Erdölraffination 
05 01 02* Entsalzungsschlämme 

05 01 03* Bodenschlämme aus Tanks 

05 01 04* saure Alkylschlämme 

05 01 05* verschüttetes Öl 

05 01 06* ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung 

05 0107* Säureteere 

05 01 08* andere Teere 

05 01 09* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

05 01 10 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 
09 fallen 

05 01 11* Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen 

05 01 12* säurehaltige Öle 

05 01 13 Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung 

05 01 14 Abfälle aus Kühlkolonnen 

05 01 17 Bitumen 

05 06 Abfälle aus der Kohlepyrolyse 
05 06 01* Säureteere 

05 06 03* andere Teere 

05 06 04 Abfälle aus Kühlkolonnen 
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05 06 99 Abfälle a. n. g. 

05 07 Abfälle aus Erdgasreinigung und -transport 
05 07 01* quecksilberhaltige Abfälle 

05 07 99 Abfälle a. n. g. 

06 Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen 

06 01 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Säuren 
06 01 03* Flusssäure 

06 01 06* andere Säuren 

06 01 99 Abfälle a. n. g. 

06 02 Abfälle aus HZVA von Basen 
06 02 04* Natrium- und Kaliumhydroxid 

06 04 Metallhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 fallen 

06 04 99 Abfälle a. n. g. 

06 05 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
06 05 02* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

06 05 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 
02 fallen 

06 06 Abfälle aus HZVA von schwefelhaltigen Chemikalien, aus Schwefelchemie und Entschwe-
felungs Prozessen 

06 06 99 Abfälle a. n. g. 

06 07 Abfälle aus HZVA von Halogenen und aus der Halogenchemie 
06 07 01* Asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse 

06 07 02* Aktivkohle aus der Chlorherstellung 

06 07 04* Lösungen und Säuren, z.B. Kontaktsäure 

06 07 99 Abfälle a. n. g. 

06 08 Abfälle aus HZVA von Silicium und Siliciumverbindungen 
06 08 02* Abfälle, die gefährliche Chlorsilane enthalten 

06 09 Abfälle aus HZVA von phosphorhaltigen Chemikalien und aus der Phosphorchemie 
06 09 03* Reaktionsabfälle auf Calciumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe ver-

unreinigt sind 

06 09 04 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 09 03 fallen 

06 09 99 Abfälle a. n. g. 

06 11 Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten und Farbgebern 
06 11 01 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Titandioxidherstellung 

06 11 99 Abfälle a. n. g. 

06 13 Abfälle aus anorganisch- chemischen Prozessen a. n. g. 
06 13 01* Anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide 

06 13 03 Industrieruß 

06 13 04* Abfälle aus der Asbestverarbeitung 

 06 13 05* Ofen- und Kaminruß 

  
07 Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen 

07 01 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer 
Grundchemikalien 

07 01 07* Halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 

07 01 09* Halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 

07 01 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
 

07 01 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 01 
11 fallen 

07 01 99 Abfälle a. n. g. 

07 02 Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern 
07 02 07* Halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 

07 02 09* Halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 

07 02 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

07 02 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 
11 fallen 

07 02 14* Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten 

07 02 15 Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen 

07 02 16* Abfälle, die gefährliche Silicone enthalten 
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07 03 Abfälle aus HZVA von organischen Farbstoffen und Pigmenten (außer 06 11) 

07 03 07* Halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 

07 03 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände 

07 03 09* Halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 

07 03 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

07 03 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 03 
11 fallen 

07 03 99 Abfälle a. n. g. 

07 04 Abfälle aus HZVA von organischen Pflanzenschutzmitteln (außer 02 01 08 und 02 01 09), 
Holzschutzmitteln (außer 03 02) und anderen Bioziden 

07 04 07* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 

07 04 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände 

07 04 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 

07 04 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

07 04 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 04 
11 fallen 

07 04 13* feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

07 04 99 Abfälle a. n. g. 

07 05 Abfälle aus HZVA von Pharmazeutika 
07 05 07* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 

07 05 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände 

07 05 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 

07 05 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

07 05 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 
11 fallen 

07 05 13* feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

07 05 14 feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13 fallen 

07 06 Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmit-
teln und Körperpflegemitteln 

07 06 07* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 

07 06 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 

07 06 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

07 06 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 06 
11 fallen 

07 07 Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a. n. g. 
07 07 07* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 

07 07 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände 

07 07 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 

07 07 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

07 07 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 07 
11 fallen 

07 07 99 Abfälle a. n. g. 

 
08 

 
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtun-
gen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben 

08 01 Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken 

08 01 99 Abfälle a. n. g. 

08 02 Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer Werkstoffe) 
08 02 02 wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten 

08 02 03 wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten 

08 02 99 Abfälle a. n. g. 

08 03 Abfälle aus HZVA von Druckfarben 
08 03 16* Abfälle von Ätzlösungen 

08 03 19* Dispersionsöl 

08 03 99 Abfälle a. n. g. 

08 04 Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender 
Materialien) 

08 04 15* wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen 
gefährlichen Stoffen enthalten 

08 04 16 wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 04 15 fallen 
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08 04 17* Harzöle 

08 04 99 Abfälle a. n. g. 

08 05 Nicht unter 08 aufgeführte Abfälle 
08 05 01* Isocyanatabfälle 

09 Abfälle aus der fotografischen Industrie 

09 01 Abfälle aus der fotografischen Industrie 
09 01 06* silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung fotografischer Abfälle 

09 01 10 Einwegkameras ohne Batterien 

09 01 11* Einwegkameras mit Batterien, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen 

09 01 12 Einwegkameras mit Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 11 fallen 

09 01 13* wässrige flüssige Abfälle aus der betriebseigenen Silberrückgewinnung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 09 01 06 fallen 

09 01 99 Abfälle a. n. g. 

10 Abfälle aus thermischen Prozessen 

10 01 Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) 

10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 
04 fällt 

10 01 02 Filterstäube aus Kohlefeuerung 

10 01 03 Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz 

10 01 04* Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung 

10 01 05 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form 

10 01 07 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen 

10 01 13* Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten Kohlenwasserstoffen 

10 01 14* Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche 
Stoffe enthalten 

10 01 15 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 10 01 14 fallen 

10 01 16* Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 01 17 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen 

10 01 18* Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 01 19 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 
18 fallen 

10 01 20* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 01 21 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 
20 fallen 

10 01 24 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung 

10 01 25 Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für Kohlekraftwerke 

10 01 26 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 

10 01 99 Abfälle a. n. g. 

10 02 Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie 
10 02 01 Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke 

10 02 02 unbearbeitete Schlacke 

10 02 11* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 

10 02 12 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 0211 fallen 

10 02 13* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 02 14 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13 
fallen 

10 02 15 andere Schlämme und Filterkuchen 

10 02 99 Abfälle a. n. g. 

10 03 Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie 
10 03 04* Schlacken aus der Erstschmelze 

10 03 05 Aluminiumoxidabfälle 

10 03 08* Salzschlacken aus der Zweitschmelze 

10 03 09* schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze 

10 03 15* Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge 
abgibt 

10 03 16 Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15 fällt 

10 03 19* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 

10 03 20 Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt 

10 03 21* andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefährliche Stoffe enthalten 

10 03 22 andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, die unter  
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10 03 21 fallen 

10 03 23* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 03 24 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23 fallen 

10 03 25* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 03 26 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25 
fallen 

10 03 27* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 

10 03 28 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 27 fallen 

10 03 29* gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen 

10 03 30 Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 03 29 fallen 

10 03 99 Abfälle a. n. g. 

10 04 Abfälle aus der thermischen Bleimetallurgie 
10 04 01* Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) 

10 04 02* Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) 

10 04 04* Filterstaub 

10 04 05* andere Teilchen und Staub 

10 04 06* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 

10 04 07* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 

10 04 09* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 

10 04 10 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 04 09 fallen 

10 04 99 Abfälle a. n. g. 

10 05 Abfälle aus der thermischen Zinkmetallurgie 
10 05 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) 

10 05 03* Filterstaub 

10 05 04 andere Teilchen und Staub 

10 05 05* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 

10 05 06* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 

10 05 08* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 

10 05 09 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 08 fallen 

10 0510* Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefähr-
licher Menge abgeben 

10 05 11 Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 10 fallen 

10 05 99 Abfälle a. n. g. 

10 06 Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie 
10 06 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) 

10 06 02 Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) 

10 06 03* Filterstaub 

10 06 04 andere Teilchen und Staub 

10 06 06* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 

10 06 07* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 

10 06 09* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 

10 06 10 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 06 09 fallen 

10 06 99 Abfälle a. n. g. 

10 07 Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie 
10 07 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) 

10 07 02 Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) 

10 07 03 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 

10 07 04 andere Teilchen und Staub 

10 07 05 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 

10 07 07* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 

10 07 08 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 07 07 fallen 

10 07 99 Abfälle a. n. g. 

10 08 Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie 
10 08 08* Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze) 

10 08 09 andere Schlacken 

10 08 10* Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefähr-
licher Menge abgeben 

10 08 11 Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10 fallen 

10 08 12* teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung 
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10 08 13 Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoffe enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 08 12 fallen 

10 08 14 Anodenschrott 

10 08 15* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 

10 08 16 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15 fällt 

10 08 17* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 08 18 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 17 
fallen 

10 08 19* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 

10 08 20 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 0819 fallen 

10 08 99 Abfälle a. n. g. 

10 09 Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl 
10 09 03 Ofenschlacke 

10 09 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen 

10 09 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen 

10 09 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen 

10 09 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen 

10 09 09* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 

10 09 10 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt 

10 09 11* andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 09 12 andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 11 fallen 

10 09 13* Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 09 14 Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13 fallen 

10 09 15* Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 09 16 Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 15 fallen 

10 09 99 Abfälle a. n. g. 

10 10 Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen 
10 10 03 Ofenschlacke 

10 10 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen 

10 10 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 1010 05 fallen 

10 10 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen 

10 10 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 1010 07 fallen 

10 10 09* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 

10 10 10 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt 

10 10 11* andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 10 12 andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen 

10 10 13* Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 10 14 Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fallen 

10 10 15* Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 10 16 Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 15 fallen 

10 10 99 Abfälle a. n. g. 

10 11 Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen 
10 11 03 Glasfaserabfall 

10 11 09* Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vordem Schmelzen 

10 11 10 Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09 fällt 

10 11 12 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 fällt 

10 11 15* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 11 16 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 15 fallen 

10 11 17* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 11 18 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 17 
fallen 

10 11 19* feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 11 20 feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 
11 19 fallen 

10 11 99 Abfälle a. n. g. 

10 12 Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen wie 
Ziegeln, Fliesen, Steinzeug 

10 12 01 Rohmischungen vor dem Brennen 

10 12 03 Teilchen und Staub 

10 12 05 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 
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10 12 06 Verworfene Formen 

10 12 09* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 12 10 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 09 fallen 

10 12 13 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 

10 12 99 Abfälle a. n. g. 

10 13 Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen 
10 13 01 Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen 

10 13 04 Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk 

10 13 06 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) 

10 13 07 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 

10 13 09* Asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement 

10 13 10 Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 fallen 

10 13 11 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen 

10 13 12* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 13 13 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 12 fallen 

10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme 

10 13 99 Abfälle a. n. g. 

10 14 Abfälle aus Krematorien 
10 14 01* Quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung 

11 Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und 
anderen Werkstoffen; Nichteisenhydrometallurgie 

11 01 Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und 
anderen Werkstoffen (z.B. Galvanik, Verzinkung, Beizen, Ätzen, Phosphatieren, alkali-
sches Entfetten und Anodisierung) 

11 01 15* Eluate und Schlämme aus Membransystemen oder Ionenaustauschsystemen, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

11 01 98* andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

11 01 99 Abfälle a. n. g. 

11 02 Abfälle aus Prozessen der Nichteisen-Hydrometallurgie 
11 02 02* Schlämme aus der Zink-Hydrometallurgie (einschließlich Jarosit, Goethit) 

11 02 05* Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie, die gefährliche Stoffe enthalten 

11 02 06 Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 02 05 fal-
len 

11 03 Schlämme und Feststoffe aus Härteprozessen 
11 03 01* cyanidhaltige Abfälle 

11 03 02* andere Abfälle 

11 05 Abfälle aus Prozessen der thermischen Verzinkung 
11 05 01 Hartzink 

11 05 02 Zinkasche 

11 05 03* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 

11 05 04* gebrauchte Flussmittel 

11 05 99 Abfälle a. n. g. 

12 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und me-
chanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen 

12 01 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und me-
chanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen 

12 01 01 Eisenfeil- und -drehspäne 

12 01 04 NE-Metallstaub und -teilchen 

12 01 08* halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen 

12 01 09* halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen 

12 01 99 Abfälle a. n. g. 

12 03 Abfälle aus der Wasser- und Dampfentfettung (außer 11) 
12 03 01* wässrige Waschflüssigkeiten 

12 03 02* Abfälle aus der Dampfentfettung 

13 Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle und Ölabfälle, die un-
ter Kapitel 05, 12 oder 19 fallen) 

13 01 Abfälle von Hydraulikölen 

13 01 04* chlorierte Emulsionen 

13 01 05* nichtchlorierte Emulsionen 

13 04 Bilgenöle 
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13 04 01* Bilgenöle aus der Binnenschifffahrt 

13 04 02* Bilgenöle aus Molenablaufkanälen 

13 04 03* Bilgenöle aus der übrigen Schifffahrt 

13 05 Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern 
13 05 01* feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern 

13 05 02* Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern 

13 05 08* Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern 

13 07 Abfälle aus flüssigen Brennstoffen 
13 07 02* Benzin 

13 07 03* andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) 

13 08 Ölabfälle a. n. g. 
13 08 01* Schlämme oder Emulsionen aus Entsalzern 

13 08 02* andere Emulsionen 

13 08 99* Abfälle a. n. g. 

15 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung 
(a. n. g.) 

15 01 Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) 
15 01 07 Verpackungen aus Glas 

15 01 11* Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließ-
lich geleerter Druckbehältnisse 

16 Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind 

16 01 Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Ab-
fälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 
16 06 und 16 08) 

16 01 04* Altfahrzeuge 

16 01 06 Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten 

16 01 09* Bauteile, die PCB enthalten 

16 01 10* explosive Bauteile (z.B. aus Airbags) 

16 01 11* Asbesthaltige Bremsbeläge 

16 01 12 Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen 

16 01 16 Flüssiggasbehälter 

16 01 17 Eisenmetalle 

16 01 18 Nichteisenmetalle 

16 01 20 Glas 

16 01 21* Gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 
14 fallen 

16 01 99 Abfälle a. n. g. 

16 02 Elektrische und elektronische Geräte und deren Bauteile 
16 02 11* Gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCW oder HFKW enthalten 

16 02 12* Gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten 

16 03 Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse 
16 03 03* Anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

16 03 04 Anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 03 fallen 

16 03 05* Organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

16 03 06 
16 03 07* 

Organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 fallen 
metallisches Quecksilber 

16 04 Explosivabfälle 
16 04 01* Munitionsabfälle 

16 04 02* Feuerwerkskörperabfälle 

16 04 03* andere Explosivabfälle 

16 05 Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien 

16 05 04* Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) 

16 05 05 Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen 

16 06 Batterien und Akkumulatoren 
16 06 05 andere Batterien und Akkumulatoren 

16 07 Abfälle aus der Reinigung von Transport- und Lagertanks und Fässern (außer 05 und 13) 

16 07 08* ölhaltige Abfälle 

16 07 09* Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten 

16 07 99 Abfälle a. n. g. 

16 08 Gebrauchte Katalysatoren 
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16 08 01 Gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin enthal-
ten(außer 16 08 07) 

16 08 02* gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten 

16 08 03 Gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten, a. n. g. 

16 08 04 Gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 16 08 07) 

16 08 05* Gebrauchte Katalysatoren, die Phosphorsäure enthalten 

16 08 06* Gebrauchte Flüssigkeiten, die als Katalysatoren verwendet wurden 

16 08 07* Gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

16 09 Oxidierende Stoffe 
16 09 01* Permanganate, z.B. Kaliumpermanganat 

16 09 02* Chromate, z.B. Kaliumchromat, Kalium- oder Natriumdichromat 

16 09 03* Peroxide, z. B. Wasserstoffperoxid 

16 09 04* Oxidierende Stoffe a. n. g. 

16 10 Wässrige flüssige Abfälle zur externen Behandlung 
16 10 01* wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

16 10 02 wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen 

16 10 03* wässrige Konzentrate, die gefährliche Stoffe enthalten 

16 10 04 wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 03 fallen 

16 11 Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien 
16 11 03* andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche 

Stoffe enthalten 

16 11 04 andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 16 11 03 fallen 

16 11 05* Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 16 11 05 fallen 

17 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) 
17 06 Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe 

17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält 

17 09 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle 
17 09 01* Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten 

17 09 02* Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Boden-
beläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren) 

18 Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung (oh-
ne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege 
stammen) 

18 01 Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten 
beim Menschen 

18 01 01 spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) 

18 01 02 Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven (außer 18 01 03) 

18 01 03* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderun-
gen gestellt werden 

18 02 Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren 
18 02 01 spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen 

18 02 02* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderun-
gen gestellt werden 

18 02 08 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen 

19 Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie 
der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle 
Zwecke 

19 01 Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen 
19 01 02 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt 

19 01 05* Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 

19 01 06* wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige flüssige Abfälle 

19 01 07* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 

19 01 10* gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung 

19 01 11* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 01 12 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen 

19 01 13* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 

19 01 14 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt 
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19 01 15* Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält 

19 01 16 Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt 

19 01 17* Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 01 18 Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen 

19 01 19 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung 

19 01 99 Abfälle a. n. g. 

19 02 Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abfällen (einschließlich Dech-
romatisierung, Cyanidentfernung, Neutralisation) 

19 02 03 vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen 

19 02 04* vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten 

19 02 08* flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 02 09* feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 02 10 brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen 

19 02 11* sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 02 99 Abfälle a. n. g. 

19 03 Stabilisierte und verfestigte Abfälle  
19 03 06 
19 03 08* 

als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle 
teilweise stabilisiertes Quecksilber 

19 04 Verglaste Abfälle und Abfälle aus der Verglasung 
19 04 01 verglaste Abfälle 

19 04 02* Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung 

19 04 03* nicht verglaste Festphase 

19 04 04 wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern 

19 05 Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen 
19 05 01 nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen 

19 05 02 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen 

19 05 03 nicht spezifikationsgerechter Kompost 

19 05 99 Abfälle a. n. g. 

19 06 Abfälle aus der anaeroben Behandlung von Abfällen 
19 06 03 Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen 

19 06 04 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen 

19 06 05 Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen 

19 06 06 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen 

19 06 99 Abfälle a. n. g. 

19 07 Deponiesickerwasser 
19 07 02* Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält 

19 07 03 Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt 

19 08 Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g. 
19 08 02 Sandfangrückstände 

19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser 

19 08 07* Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern 

19 08 08* schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen 

19 08 09 Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten 

19 08 10* Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 fallen 

19 08 11* Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

19 08 12 Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 19 08 11 fallen 

19 08 13* Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthal-
ten 

19 08 14 Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 19 08 13 fallen 

19 08 99 Abfälle a. n. g. 

19 09 Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch oder industriel-
lem Brauchwasser 

19 09 03 Schlämme aus der Dekarbonatisierung 

19 09 06 Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern 

19 09 99 Abfälle a. n. g. 

19 10 Abfälle aus dem Schreddern von metallhaltigen Abfällen 
19 10 01 Eisen- und Stahlabfälle 
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19 10 02 NE-Metall-Abfälle 

19 10 03* Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 10 04 Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen 

19 10 05* andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 10 06 andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen 

19 11 Abfälle aus der Altölaufbereitung 
19 11 02* Säureteere 

19 11 03* wässrige flüssige Abfälle 

19 11 04* Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen 

19 11 05* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 11 06 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 
05 fallen 

19 11 07* Abfälle aus der Abgasreinigung 

19 11 99 Abfälle a. n. g. 

19 12 Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Ver-
dichten, Pelletieren) a. n. g. 

19 12 02 Eisenmetalle 

19 12 03 Nichteisenmetalle 

19 12 05 Glas 

19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine) 

19 13 Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser 
19 13 01* feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 13 02 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen 

19 13 03* Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 13 04 Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen 

19 13 05* Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 13 06 Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen 

19 13 07* wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährli-
che Stoffe enthalten 

19 13 08 wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 19 13 07 fallen 

 

Die mit einem Sternchen (*) versehenen Abfallarten in der Liste der ausgeschlossenen Abfälle sind ge-

fährlich im Sinne des § 48 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. 
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Anlage 2 der Abfallwirtschaftssatzung 

 

Übersicht der Wertstoffsammelstellen für die Papier- und Glasentsorgung  

in Mülheim an der Ruhr 

sortiert nach Bezirksvertretungen  

Stand Februar 2016 

 

Bezirksvertretung 1 

 

1. Adolfstraße Ecke von-Bock-Straße 

2. Adolfstraße Ecke Kämpchenstraße ( nur Papier )9 

3. Aktienstraße gegenüber Nr. 108 

4. Am Hauptbahnhof - Post ( gegenüber Forumeingang ) 

5. An den Buchen 

6. Arndtstraße Wendehammer 

7. Auerstraße Ecke Bergische Straße 

8. August-Schmidt-Straße Höhe Nr. 19 

9. Blücherstraße zw. Julius-Leber-Straße und Klotzdelle 

10. Blumendeller Straße - Kiekweg 

11. Bruchstraße - Schule 

12. Bruchstraße Ecke Hornstraße 

13. Brückstraße Ecke von-Graefe-Straße 

14. Brunshofstraße 

15. Buggenbeck Höhe Nr. 30 

16. Charlottenstraße 

17. Delle 

18. Dessauer Straße 

19. Dümpelweg Ecke Parsevalstraße 

20. Engelbertusstraße Ecke Aktienstraße 

21. Eppinghofer Bruch gegenüber Steinkuhle 

22. Eppinghofer Straße - vor dem Forumparkhaus 

23. Essener Straße Höhe Kattowitzer Straße 

24. Essener Straße Höhe Kirchbergs Höhe 

25. Fichtestraße 

26. Filchnerstraße gegenüber Nr. 32-38 

27. Finkenkamp Nähe Sportplatz 

28. Folkenbornstraße 

29. Friedhofweg (nur Glas)  

30. Friedrichstraße - Bachstraße 

31. Geitlingstraße  
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32. Georgstraße 

33. Goetheplatz 

34. Gracht Ecke Honigsberger Straße 

35. Gracht Höhe Kattowitzer Straße 

36. Haarzopfer Straße gegenüber Kellermannstraße 

37. Heinrich-Melzer-Straße Ecke Ruhrstraße 

38. Härlestraße Ecke Philosophenweg 

39. Hingbergstraße Ende 

40. Hirschberger Straße 

41. Holthauser Höfe 

42. Humboldtring RRZ Parkplatz 1 

43. Julius-Leber-Straße 

44. Kämpchenstraße Ecke von-Bock-Straße 

45. Kirchbergs Höhe (nur Papier) 

46. Kleiststraße vor Haus Nr. 6 

47. Klöttschen 

48. Kluse  

49. Kortumstraße 

50. Kreuzstraße Ecke Kuhlenstraße 

51. Kuhlendahl 

52. Leipziger Straße 

53. Lembkestraße Ecke Jahnstraße 

54. Ludwig-Bender-Straße 

55. Max-Halbach-Straße Bushaltestelle 

56. Max-Halbach-Straße gegenüber Nr. 92 

57. Max-Kölges-Straße (nur Papier) 

58. Mendener Straße Ecke Bergerstraße 

59. Mendener Straße Parkplatz MRG 

60. Mühlenfeld Wendehammer 

61. Nebenbank 

62. Oberstraße Ecke Eduardstraße (nur Glas) 

63. Oppelner Straße 

64. Oppspring Ecke Tilsiter Straße 

65. Parallelstraße Ecke Eppinghofer Straße 

66. Priesters Hof 

67. Reichspräsidentenstraße 

68. Rheinische Straße 

69. Rühlweg 

70. Scharpenberg gegenüber Nr. 68 

71. Schillerstraße gegenüber Goethestraße 

72. Sigismundstraße 
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73. Sunderweg Ecke Kolumbusstraße 

74. Sunderweg Friedhof 

75. Tilsiter Straße gegenüber Altenheim 

76. Udostraße vor Haus Nr.5 

77. Uhlandstraße Ecke Klopstockstraße 

78. Uhlandstraße Nähe ALDI 

79. Velauer Straße / Siedlung Mausegatt 

80. Velauer Straße Ecke Gneisenaustraße 

81. Virchowstraße 

82. von-Graefe-Straße Ecke Hingbergstraße 

83. Walkmühlenstraße Ecke Tilsiter Straße 

84. Wertgasse Ende 

85. Westminsterstraße Ecke Steinknappen 

86. Wiescher Weg vor Edeka 

87. Wiescher Weg vor Nr. 1 

88. Wilhelmstraße Ecke Luisental 

89. William-Shakespeare-Ring Ecke Steinknappen 

90. Zinkhüttenstraße Ecke Josefstraße 

 

 

 

Bezirksvertretung 2 

 

1. Aktienstraße Ecke Freiherr-vom-Stein-Straße Parkplatz  

2. Albertstraße Ecke Poststraße 

3. Auf dem Bruch Ecke Einfahrt Altenheim 

4. Auf dem Bruch Ecke Schildberg - Verteilerkreis 

5. Augustastraße Ecke Rosenkamp 

6. Augustastraße Parkplatz am Friedhof 

7. Barbarastraße 

8. Borbecker Straße Höhe Schule 

9. Bottenbruch Ecke Kappenstraße 

10. Bottenbruch vor Haus Nr. 55 

11. Boverstraße gegenüber Nr. 19 

12. Boverstraße Gesamtschule Parkplatz 

13. Burgstraße zw. Moritzstraße und Meißelstraße 

14. Denkhauser Weg 

15. Denkmannsfeld - Boverstraße / Ecke Lerchenstraße  

16. Eisenstraße gegenüber Hammerstraße 

17. Elisabeth-Selbert-Straße 

18. Friedrich-Karl-Straße gegenüber Nr. 2 
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19. Friesenstraße Schotterparkplatz 

20. Gathestraße Ecke Düsterweg 

21. Gottfried-Keller-Straße 

22. Grüner Weg 

23. Hauskampstraße Höhe Bahnhof 

24. Heidestraße Höhe Nr. 83 

25. Heidkamp - Haferkamp 

26. Heifeskamp 

27. Hildegardstraße 

28. Hügelstraße 

29. Im Beckerfelde 

30. Jägerstraße im Wendehammer Ecke Steinkampstraße 

31. Kaldenhofkamp 

32. Karolinenstraße 

33. Klippe 

34. Klotzdelle Höhe Frohnhauser Weg 

35. Magdalenenstraße 

36. Meidericher Straße 

37. Meißelstraße Ecke Hauskampstraße 

38. Mellinghofer Straße Ecke Bessemer Straße 

39. Möllhofstraße Ecke Gänseweg 

40. Moritzstraße Ende, am Parkplatz Marktcenter 

41. Moritzstraße Höhe Limburgstraße 

42. Mühlenstraße Ecke Papenbuschstraße 

43. Mühlenstraße gegenüber Nr. 40 

44. Mühlenstraße / Zehntweg 

45. Neustadtstraße Sackgasse an der Kirche 

46. Neustadtstraße gegenüber Nr. 106b 

47. Oberhausener Straße Ecke Dümptener Straße 

48. Oberhausener Straße Ecke Goebenstraße 

49. Oberhausener Straße Ecke Kirchbachstraße 

50. Oberheidstraße Buswendeschleife 

51. Oberheidstraße Parkstreifen bei Netto 

52. Otto-Hahn-Straße 

53. Papenbuschstraße gegenüber Haus Nr. 95 

54. Rolandstraße  

55. Schobes Heide  

56. Schützenstraße Parkplatz Kleingartenanlage 

57. Schwerinstraße gegenüber Blumenthalstraße 

58. Siegfriedstraße Ecke Oberhausener Straße 

59. Springweg 
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60. Steinmetzstraße Ecke Blumenthalstraße 

61. Voßkuhle Ecke Wenderfeld 

62. Winkhauser Weg Ecke Pallweide 

 

 

 

Bezirksvertretung 3 

 

1. Am Bahnhof Broich gegenüber Graf-Wirich-Straße 

2. Am Brunnen Ecke Lintorfer Straße 

3. Am Schloß Broich; Ringlokschuppen 

4. Am Timpen 

5. An der Rennbahn Ecke Akazienallee 

6. An der Rennbahn Ecke Duisburger Straße 

7. August-Thyssen-Straße gegenüber Kirche ( Mintard ) 

8. Blötter Weg Ecke Birkenstraße, Bushaltestelle Parkplatz 

9. Blötter Weg Ecke Hundsbuschstraße 

10. Blötter Weg Höhe Bahnüberführung 

11. Brandenberg gegenüber Langensiepenstraße 

12. Brandenberg Nähe Julius-Brecht-Weg 

13. Bremer Straße Ecke Heuweg 

14. Bremer Straße Ecke Kieler Straße 

15. Broicher Waldweg Ecke Sternstraße 

16. Broicher Waldweg Höhe Hundeplatz 

17. Broicher Waldweg Parkplatz im Wald 

18. Brüsseler Allee Ecke Selma-Lagerlöf-Straße 

19. Bülowstraße gegenüber Frankenallee 

20. Bussardweg Ecke Habichtweg 

21. Cecile-Vogt-Straße neben Buswendeschleife 

22. Cheruskerstraße Ecke Hermannstraße 

23. Diedenhofer Straße Ecke Großenbaumer Straße 

24. Dillinger Straße 

25. Düsseldorfer Straße, Dorfeingang 

26. Eisfahrtstraße 

27. Eltener Straße / Duisburger Straße 

28. Erlenweg Höhe Nr. 51 

29. Fährstraße, Parkplatz Stadthalle 

30. Friedhofstraße Ecke Tannenstraße 

31. Friedhofstraße Parkplatz Friedhof 

32. Friedrich-Freye-Straße Ecke Ernst-Tommes-Straße 

33. Frombergfeld Wendehammer 
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34. Frühlingstraße Ecke Hundsbuschstraße 

35. Glückaufstraße 

36. Großenbaumer Straße Ecke Brandsheide 

37. Hagenauer Straße 

38. Heckenweg Ecke Winsterstraße 

39. Heerstraße Ecke Veilchenweg 

40. Hochfelder Straße Ecke Saarner Straße 

41. Holzstraße Parkplatz gegenüber Jugendheim 

42. Im Wiesengrund Ecke Friedrich-Freye-Straße 

43. Jakobstraße 

44. Karlsruher Straße Ecke Hundsbuschstraße 

45. Karlsruher Straße Ecke Peterstraße 

46. Kassenberg 

47. Kirchstraße Ecke Kriegerstraße 

48. Kirchstraße gegenüber Gotenstraße 

49. Kirchstraße gegenüber Teichstraße 

50. Krähenbüschken Höhe Nr. 25 

51. Landsberger Straße Ecke Mintarder Straße 

52. Langenfeldstraße Ecke Straßburger Allee 

53. Lehnerstraße Parkplatz Schule 

54. Lindenhof Ecke Nachbarsweg 

55. Lintorfer Straße Nähe Mühlenbergheide 

56. Lönsweg Nähe Wallfriedsweg 

57. Luxemburger Allee gegenüber Winsterstraße 

58. Markenstraße 

59. Mentzstraße verschoben zum HRW Parkplatz 

60. Merkurweg Wendekreis 

61. Mintarder Straße Dicken am Damm 

62. Mintarder Straße Haus Kron 

63. Mintarder Straße Staader Loch 

64. Monningstraße Nähe Duisburger Straße 

65. Monningstraße Ecke Platanenallee 

66. Nachbarsweg Parkstreifen Weide 

67. Natland - In den Kämpen v. Haus Nr. 21 

68. Nesselbleck 

69. Prinzeß-Luise-Straße Höhe Nr. 113 

70. Prinzeß-Luise-Straße Ecke Holzstraße 

71. Quellenstraße Ecke Langenfeldstraße 

72. Saarbrücker Weg Ecke Lothringer Weg 

73. Saarnberg gegenüber Schule 

74. Saarnberg Parkplatz MSV 07 
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75. Saarner Straße Ecke Holzstraße 

76. Saarner Straße Ecke Nachbarsweg Parkplatz 

77. Saarner Straße Parkplatz Sportplatz 

78. Salierstraße zw. Ulmenallee u. Hermannstraße 

79. Schleswiger Straße 

80. Siepenstraße 

81. Stooter Straße gegenüber Nr. 22 

82. Strippchens Hof Ecke Siepmanns Hof 

83. Strippchens Hof Ecke Böllerts Höfe 

84. Ulmenallee Nähe Liebigstraße 

85. Werntgens Hof 

86. Wintgensweg Ecke Fängerweg 

533



 

 
 
 

534 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende erste Änderungssatzung vom 11.10.2016 zur Satzung über die über die Vermeidung, 

Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung) 

vom 16.12.2015 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 1 der BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung  nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn  

 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

  

 b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

  

 c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

  oder 

  

 d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 
   Mülheim an der Ruhr, den 11.10.2016 
 
   Der Oberbürgermeister 
 
   U l r i c h  S c h o l t e n 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes 

„Moritzstraße / Schlägelstraße – P 15“ 
 

vom  17.10.2016 
 

I 
 
Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am  20.09.2016 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

„Der Planungsausschuss beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die erneute Aufstellung des Bebauungspla-

nes „Moritzstraße / Eisenstraße - P 3“; der Geltungsbereich ist in dem zur Vorlage gehörenden Zielplan 

(Anlage 2) gekennzeichnet. 

 

Der Planungsausschuss nimmt zur Kenntnis, dass das Plangebiet den Geltungsbereich des Bebauungs-

plans „Moritzstraße/Eisenstraße – P 3“, vom 10.07.1970 umfasst. Mit Inkrafttreten des neu aufgestellten 

Bebauungsplanes „Moritzstraße/ Schlägelstraße – P 15“ werden diese Festsetzungen aufgehoben. 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, einen unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der frühzeitigen Öffent-

lichkeitsbeteiligung sowie der Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange erarbeiteten Bebauungsplanentwurf dem Planungsausschuss zum Auslegungsbe-

schluss vorzulegen. 

 

Die Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben im Gebiet des vorgesehenen Bebauungsplanes ist 

gemäß § 15 BauGB auszusetzen, soweit zu befürchten ist, dass die Durchführung der Planung durch das 

Vorhaben unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde.“ 

 

 

 

II 

 
Ein Lageplan mit Darstellung des vorgesehenen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes wird unter Dar-
legung der Planungsziele gleichzeitig veröffentlicht. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuches in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 

20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW S. 496) und § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekanntmachungsverord-

nung (BekanntmVO), öffentlich bekannt gemacht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) beim Zustandekommen dieser Beschlüsse nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungs-

gemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 
 Mülheim an der Ruhr, den 17.10.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 
 Ulrich Scholten 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Öffentlichkeitsbeteiligung für den 

Bebauungsplan „Moritzstraße / Schlägelstraße – P 15“ 

 

 
 

I 
 
Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 20.09.2016 beschlossen, bei der Öffentlichkeitsbeteili-

gung gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) für den Bebauungsplan „Moritzstraße / Schlägel-

straße – P 15“ folgende in Zeichnung und Text angegebenen allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 

öffentlich darzulegen: 

 

 

Ziele und Zwecke der Planung: 

 

Ziel der Neuaufstellung des Bebauungsplanes ist es, die vorhandenen und geplanten Nutzungs- und Frei-

flächenstrukturen in dem Gebiet planungsrechtlich zu sichern und eine geordnete städtebauliche Entwick-

lung zu gewährleisten. Die mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Moritzstraße /Schlägelstraße – P 15“ 

verfolgten Ziele sind insbesondere: 

 Festsetzung der überwiegenden Bereiche des Plangebietes als Allgemeine bzw. Reine Wohngebiete 

 Neuordnung und moderate Erweiterung der überbaubaren Flächen 

 Sicherung der öffentlichen Grünfläche mit Spielplatz 

 Anpassung der öffentlichen Verkehrsflächen 
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II 

 
Aushang und Beteiligung der Öffentlichkeit 

 
 
Zeichnung und Text über die allgemeinen Ziele und Zwecke und voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-

nung werden in der Zeit vom 02.11.2016 bis 30.11.2016 einschließlich im Amt für Stadtplanung, 

Bauaufsicht und Stadtentwicklung ausgehängt. 

 

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit stehen 

 

montags bis mittwochs von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr  

donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

sowie freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr  

 

Dienstkräfte des Amtes für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung im Technischen Rathaus, 

Hans-Böckler-Platz 5, 19. Etage – linke Flurseite, zur Verfügung 

 

Bis zum Ende der Frist können Einzelgespräche geführt und etwaige Äußerungen zur Niederschrift vorge-

tragen werden. 

Bei Bedarf können unter der Tel.: 0208 / 455 – 6133 weitere Termine vereinbart werden. 

 

Schriftliche Äußerungen können bis zum Ende des für die Anhörung festgelegten Zeitraumes an den Ober-

bürgermeister (Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung) gerichtet werden. 

 

Nähere Einzelheiten zur Planung können ab dem 02.11.2016 auch im Internet unter www.muelheim-

ruhr.de (Rathaus & Bürgerservice – Stadtplanung – aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligungen) abgerufen wer-

den. 

 
 
 
         Mülheim an der Ruhr, den 17.11.2016 
 
         Der Oberbürgermeister 
 
  U l r i c h  S c h o l t e n 
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III 
 

Einladung zur Öffentlichkeitsversammlung 
 
Der Planungsausschuss hat beschlossen, die Anhörung der Öffentlichkeit im Rahmen einer Öffentlichkeits-

versammlung durchzuführen. 

 

Diese Öffentlichkeitsversammlung findet am Donnerstag, den 17.11.2016, ab 18.30 Uhr in der Feldmann-

stiftung, Augustastraße 114, 45476 Mülheim an der Ruhr, statt,  

 

Hierzu lade ich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein. 

 

In dieser Öffentlichkeitsversammlung werden von der Verwaltung die Planungsziele erläutert, sowie Fra-

gen beantwortet und Äußerungen der Öffentlichkeit entgegen genommen. 

 

 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 17.10.2016 
 
 Der Bezirksbürgermeister der Bezirksvertretung 2 
 
 C z e c z a t k a – S i m o n  
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Öffentliche Bekanntmachung  

zur Wahl des Jugendstadtrates in der Stadt Mülheim an der Ruhr 

- Ersatzbestimmung nach der Wahlordnung für die Wahl des Jugendstadtrates - 

 

Die Vertreterin des Jugendstadtrates Frau Henrike von Hülsen hat lt. § 17 der Briefwahlordnung zur Wahl 

des Jugendstadtrates (JSR) ihr Mandat durch Umzug verloren.  

Das freigewordene Mandat ist nach der in der Sitzung des Wahlausschusses am 17.06.2015 gebildeten 

Reserveliste neu zu besetzen. Danach ist Karl Francis Tittgen, Gneisenaustr. 69, 45472 Mülheim an der 

Ruhr, (Platz 2 der Reserveliste für die Gymnasien) als Nachfolger für Henrike von Hülsen zum Vertreter in 

den Jugendstadtrat gewählt. Karl Francis Tittgen hat die Wahl mit Erklärung vom 29.09.2016 angenom-

men. 

Die Ersatzbestimmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

      Mülheim an der Ruhr, den 19.10.2016  
      

      Der Oberbürgermeister  
         und Wahlleiter     

               I. A. 
      
          A l t e n b a c h 
 



 

 
 
 

542 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

zur Landtagswahl am 14.05.2017 

- Bekanntmachung der Mitglieder des Kreiswahlausschusses  

für den Wahlkreis 64 Mülheim I – 

 

Gemäß § 10 Absatz 3 Satz 1 Landeswahlgesetz NRW (LWahlG) in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Landes-

wahlordnung NRW (LWahlO NRW) werden die Beisitzer/innen und die jeweils stellvertretenden Beisit-

zer/innen des Wahlausschusses vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr gewählt. 

 

In seiner öffentlichen Sitzung hatte der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr am 22.09.2016 die nachfol-

gend aufgeführten Beisitzer/innen und ihre Stellvertreter/innen für den Kreiswahlausschuss für den Wahl-

kreis 64 Mülheim I zur Landtagswahl 2017 gewählt: 

 

Nr. Beisitzer/innen Stellv. Beisitzer/innen Fraktion 

1. Alexander Böhm Hildegard Freiburg SPD 

2. Sascha Jurczyk Daniel Mühlenfeld SPD 

3. Hansgeorg Schiemer Ursula Schröder CDU 

4. Axel Hercher Brigitte Erd 
Bündnis 90/ DIE 
GRÜNEN 

5. Ramona Baßfeld Jochen Hartmann BAMH 

6. Gesine Schloßmacher Joachim vom Berg MBI/FDP 

 

Den Vorsitz im Kreiswahlausschuss führt gemäß § 10 Abs. 3 des Landeswahlgesetzes (LWahlG) der Kreis-

wahlleiter. 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat gemäß § 10 Abs. 1 LWahlG am 18.04.2016 Herrn Oberbürgermeister 

Scholten zum Kreiswahlleiter und Herrn Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort zum stellvertretenden Kreiswahl-

leiter für den Wahlkreis 64 Mülheim I ernannt. Die entsprechende Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt 

Nr. 17 für den Regierungsbezirk Düsseldorf am 28.04.2016. 

 

Dem Kreiswahlausschuss obliegen gemäß § 10 Abs. 4 LWahlG u.a. die nachfolgenden Aufgaben: 

- Entscheidung über die Zulassung von Kreiswahlvorschlägen (§ 21 Abs. 3 LWahlG)  

- Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis (§ 32 Abs. 2 LWahlG) 

Die Sitzungstermine werden rechtzeitig öffentlich bekannt gegeben. 

 
 
         Mülheim an der Ruhr, 24.10.2016   
  
         Der Oberbürgermeister 

    und Kreiswahlleiter 
 

  S c h o l t e n 



 

 
 
 

543 
 
 
 

I n h a l t 

S e i t e 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Bogdan-Stefan Cuja, Essen) 510 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Ozan Calis, Heiligenhaus) 510 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Dilek Ergüney, Düsseldorf) 511 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Bilal Salem Echedly, Stuttgart) 511 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Frank Jansen) 511 
 
Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfügung (Axel August Friedrich Haak) 512 
 
Öffentliche Zustellung von Gewerbesteuermessbescheiden (Tuncay Coskunoglu) 512 
 
Ungültigkeitserklärung eines kleinen Dienstsiegels der Stadt Mülheim an der Ruhr 512 
 
Erste Änderungssatzung vom 11.10.2016 zur Satzung über die Vermeidung, Verwertung und  
Beseitigung von Abfällen in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abfallwirtschaftssatzung)  
vom 16.12.2015 513 
 
Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes  
„Moritzstraße/Schlägelstraße – P 15“ vom 17.10.2016 535 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung für den Bebauungsplan „Moritzstraße/Schlägelstraße – P 15“ 537 
 
Öffentliche Bekanntmachung zur Wahl des Jugendstadtrates in der Stadt Mülheim an der Ruhr 
- Ersatzbestimmung nach der Wahlordnung für die Wahl des Jugendstadtrates - 541 
 
Öffentliche Bekanntmachung zur Landtagswahl am 14.05.2017 
- Bekanntmachung der Mitglieder des Kreiswahlausschusses für den Wahlkreis 64 Mülheim I - 542 
 

 

 
 

 
 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Bereich: Von Seite 4 zu Seite 24
     Schrift: Helvetica 9.5 Punkt
     Ursprung: oben links
     Offset: quer 283.46 Punkte, hoch 822.05 Punkte
     Präfixtext: ''
     Suffixtext: ''
     Verwenden der Beschnittmarkenfarbe: Nein
      

        
     
     TL
     
     513
     H
     1
     0
     392
     392
     0
     9.4800
            
                
         Both
         21
         4
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     283.4646
     822.0472
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     3
     34
     23
     21
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Bereich: Von Seite 31 zu Seite 31
     Schrift: Helvetica 9.5 Punkt
     Ursprung: oben links
     Offset: quer 283.46 Punkte, hoch 822.05 Punkte
     Präfixtext: ''
     Suffixtext: ''
     Verwenden der Beschnittmarkenfarbe: Nein
      

        
     
     TL
     
     540
     H
     1
     0
     392
     392
    
     0
     9.4800
            
                
         Both
         1
         31
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     283.4646
     822.0472
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     30
     34
     30
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





